
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/9/15 88/04/0195
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1992

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

58/01 Bergrecht

Norm

BergG 1975 §166 Abs1;

ZustG §9;

Rechtssatz

Einem Bergbaubevollmächtigten kommt nach § 166 Abs 1 BergG (auch) die Stellung eines Zustellbevollmächtigten zu.

Ob der Inhaber der Bergbauberechtigung oder Gewerbeberechtigung zur Bestellung gesetzlich verp ichtet war, ist für

die Wirksamkeit der Zustellung bedeutungslos.
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